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— aus der Ablösung der aus dem Fonds Technik 
finanzierten Grundmittel durch Investmittel zum 
Zeitwert, wenn diese Grundmittel für die lau
fende Warenproduktion eingesetzt werden;

— aus dem Erlös, der durch die Nachnutzung wis
senschaftlich-technischer Leistungen innerhalb der 
Deutschen Demokratischen Republik entsteht, ent
sprechend dem festgelegten Anteil der Nachnut
zungsgebühr;

— aus dem Erlös für aus Forschungs- und Entwick
lungsmitteln angeschaffte Grundmittel, die nach 
Abschluß der Arbeiten im Bereich des Betriebes 
bzw. der WB nicht für die laufende Produktion 
verwendet werden können und die daher mit Ge
nehmigung des Generaldirektors der WB ver
kauft werden;

— aus der Übernahme des Wertes der aus dem 
Fonds Technik angeschafften Werkzeuge, Vor
richtungen, Lehren usw. in die Kosten bzw. Um
laufmittel der Betriebe, wenn diese Werkzeuge 
usw. für die laufende Froduktion eingesetzt wer
den und der Generaldirektor der WB eine solche 
Refinanzierung anordnet;

— aus dem Verkauf der Versuchsproduktion gemäß 
den Bestimmungen des § 12, soweit diese Ver
suchsproduktion aus dem Fonds Technik finan
ziert wurde und für den Erlös nicht eine andere 
Verwendung gesetzlich vorgeschrieben oder zuge
lassen ist. Als Versuchsproduktion gelten nicht 
nur die als Vorläufer der späteren Serienproduk
tion hergestellten Funktionsmuster, Fertigungs
muster und Nullserien, sondern auch die Erzeug
nisse. die zur Erprobung der entwickelten Aggre
gate (einschließlich Pilotanlagen) auf ihnen her
gestellt werden.

§ 6

Heranziehung anderer Betriebe 
zur Finanzierung des Fonds Technik

Im Falle der Nachnutzung oder Mitnutzung von 
Forschungs- und Entwicklungsergebnissen durch volks
eigene Betriebe oder sonstige Einrichtungen außer
halb der WB oder durch Betriebe anderer Eigentums
formen ist mit diesen vertraglich zu vereinbaren, in 
welcher Form und in welcher Höhe sich die Nutzenden 
bzw. die diesen übergeordneten WB an der Refinan
zierung der aufgewendeten Kosten beteiligen (Verkauf, 
Vergabe einer Lizenz, Nachnutzungsvertrag, anderwei
tige Beteiligung an der Bildung des Fonds Technik der 
WB).

§7
Inanspruchnahme von Krediten

(1) Übersteigt im Laufe eines Planjahres der Finanz
bedarf vorübergehend das Aufkommen, so kann die 
WB einen Zwischenkredit aufnehmen, den sie aus den 
im Laufe des Jahres eingehenden Mitteln des Fonds 
Technik abdeckt.

(2) Die WB kann einen Kredit aufnehmen zur 
Finanzierung unvorhergesehener im volkswirtschaft
lichen Interesse liegender zusätzlicher Ausgaben auf 
dem Gebiet der Forschung und Entwicklung für

— den Erwerb von bereits vorliegenden Forschungs
ergebnissen (Nachnutzung);

— den Erwerb von Lizenzen;

— den unvorhergesehenen Bedarf an Grundmitteln 
zur Bearbeitung von Forschungsthemen;

— die Vergabe zusätzlicher Vertragsforschung.
Die Rückzahlung der Kredite erfolgt aus den künftig 
dem Fonds Technik zufließenden Mitteln. Die Rück
zahlung ist als Ausgabe aus dem Fonds Technik zu 
planen.

(3) Die WB kann einen Kredit aufnehmen, um auf 
der Grundlage des Perspektivplanes eine in einem 
Planjahr im Rahmen des bestätigten Planes Neue 
Technik auftretende Spitzenbelastung des Fonds 
Technik auf mehrere Jahre zu verteilen. Die Rückzah
lung des Kredites aus dem Fonds Technik muß in den 
folgenden Jahren gewährleistet sein.

(4) Sind die Spitzenbelastungen durch Anschaffung 
von Grundmitteln (z. B. Bau von Pilotanlagen, An
schaffung von Modellen, Vorrichtungen, Werkzeugen 
und Lehren) verursacht und steht fest, daß diese zu
nächst für Forschungszwecke angeschafften Grund
mittel später in der laufenden Produktion eingesetzt 
und daher aus Investmitteln bzw. Umlaufmitteln oder 
Kosten refinanziert werden, kann im Kreditvertrag 
als Termin der Rückzahlung der Zeitpunkt der Refinan
zierung bestimmt werden.

(5) Zinsen für zur Finanzierung des Fonds Technik 
aufgenommene Kredite sind aus dem Fonds Technik 
zu zahlen.

§ 8
Übertragbarkeit der Mittel

(1) Bis zum Jahresende nicht verbrauchte Mittel des 
Fonds Technik sind für das Folgejahr übertragbar. 
Eine Übertragung als Kostengutschrift in den Gewinn 
oder in den Gewinnverwendungsfonds ist nicht statt
haft.

(2) Bei der Aufstellung des Planes zur Finanzierung 
des Fonds Technik ist der voraussichtliche Bestand am 
Jahresende einzuschätzen und in die planmäßige 
Finanzierung einzubeziehen. In die planmäßige Finan
zierung sind ferner die Zuführungen zum Fonds gemäß 
§ 5 einzubeziehen.

(3) Das Aufkommen und die Verwendung der Mittel 
des Fonds Technik sind durch die WB im Quartals
kassen- bzw. Quartalskreditplan zu planen.

§9
Verwendung der Mitte! des Fonds Technik

(1) Die Generaldirektoren der WB haben für die 
Betriebe und wissenschaftlich-technischen Einrichtun
gen der WB die Einzelheiten der Anforderung und 
Abführung der Mittel aus dem Fonds Technik festzu
legen.

(2) Aus dem Fonds Technik sind zu finanzieren:
— Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (ein

schließlich der betrieblichen Themen) der Insti
tute und Wissenschaftlich-Technischen Zentren 
der WB sowie der betrieblichen Forschungs- und 
Entwicklungsstellen der WB. Die Finanzierung 
schließt den Bau von Funktions- und Fertigungs
mustern, Nullserien und Versuchsanlagen ein;

— Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die im 
Rahmen der Vertragsforschung in Forschungs
und Entwicklungsstellen außerhalb des Bereiches 
der WB bearbeitet werden;


